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Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten

Georg Schmid, Reinhold Bocklet, Prof. Ursula Männle u. a. und Fraktion (CSU),

Markus Rinderspacher, Harald Güller, Franz Schindler u. a. und Fraktion (SPD),

Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer u. a. und 

Fraktion (FREIE WÄHLER),

Thomas Hacker, Karsten Klein, Tobias Thalhammer u. a. und Fraktion (FDP)

zur Änderung der Verfassung des Freistaates Bayern (Drs. 16/15140) 

- Zweite Lesung -

Ich mache darauf aufmerksam, dass nach § 127 Absatz 2 der Geschäftsordnung in 

diesem Fall namentliche Abstimmung vorgeschrieben ist, und eröffne die Aussprache. 

Im Ältestenrat wurde hierzu eine Redezeit von zehn Minuten pro Fraktion vereinbart. 

Erster Redner ist Herr Kollege Alexander König von der CSU. Bitte schön, Herr Kolle

ge, Sie haben das Wort.

Alexander König (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Wir erinnern uns noch alle daran, wie Herr Ministerpräsident Horst Seehofer 

am politischen Aschermittwoch im Jahr 2011 in Passau die Modernisierung unserer 

Bayerischen Verfassung angekündigt hat. Das hat seinerzeit allseits Überraschung 

hervorgerufen. Entsprechend fielen oft die Reaktionen aus. Der eine oder andere, der 

nicht weiß, was er sagen soll, neigt dann auch zu Hohn und Spott. Aber, liebe Kolle

ginnen und Kollegen, sehr schnell hat sich eine eifrige Diskussion über die Fragen 

entwickelt, ob eine Modernisierung unserer Bayerischen Verfassung notwendig und 

ob es sinnvoll ist, weitere Staatszielbestimmungen in unsere Bayerische Verfassung 

einzufügen.

Das Ergebnis der Diskussion lautete letztlich: Ja, es gibt einen Handlungsbedarf; ja, 

es ist sinnvoll, unsere bewährte, gute alte Bayerische Verfassung von 1946 an die Le

benswirklichkeit anzupassen. Dann wurde diskutiert, welche Änderungen erforderlich 

Protokollauszug
129. Plenum, 20.06.2013 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode 1 

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/xchg/www/x/-/www/441.htm/-/papp/Suche_Dokumente/http://www.bayern.landtag.de//www/dokumente.suche.maske.jsp?DOKUMENT_INTEGER_WAHLPERIODE=16&DOKUMENT_DOKUMENTNR=15140&DOKUMENT_INTEGER_DATE_FLAG=2&DOKUMENT_EINFACHE_SORTIERUNG=1&BUTTONSCHLAGWORT=Suche+starten
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000206.html


erscheinen und welche möglichen Änderungen aufgrund der erforderlichen Zweidrittel

mehrheit hier im Hohen Hause mehrheitsfähig erscheinen.

Die CSU-Fraktion hat zunächst eine Arbeitsgruppe gegründet, in der ich den Vorsitz 

innehatte. Wir haben uns zusammengesetzt und die als verwirklichbar erscheinenden 

Themen formuliert und mit Verfassungsrechtlern abgestimmt.

Der zweite, wesentlich schwierigere Schritt bestand in den interfraktionellen Verhand

lungen, die unsererseits von Georg Schmid geführt wurden. Ich habe die ganze Zeit 

beobachten dürfen, wie er diese Verhandlungen mit sehr viel Charme, sehr viel Ein

fühlungsvermögen – ich hoffe, das haben auch alle anderen Beteiligten so empfunden 

– und im Ergebnis mit sehr viel Erfolg geführt hat.

(Thomas Hacker (FDP): Die GRÜNEN sind dem Charme nicht erlegen!)

Es war nicht einfach, mit den Differenzen umzugehen und die unterschiedlichen Vor

stellungen unter einen Hut zu bringen. Sicher gab es Situationen, in denen man Angst 

haben musste, dass einer oder mehrere von Bord gehen. Ich glaube, Georg Schmid 

hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass alle an Bord geblieben sind und dass 

man sich wirklich sehr große Mühe gegeben hat, Kompromisse zu schließen. Das hat 

letztendlich auch zum Erfolg geführt und ist gelungen. Ich darf dir, lieber Georg 

Schmid, ganz herzlich danken. Du hast einen wesentlichen Anteil an dem Gelingen 

der fünf Vorschläge zur Änderung unserer Bayerischen Verfassung.

(Beifall bei der CSU, der FDP und den FREIEN WÄHLERN)

Mein Dank gilt genauso den Kollegen Markus Rinderspacher, Harald Güller, Hubert 

Aiwanger, Florian Streibl und Thomas Hacker, die die Diskussionen mit der CSU-Frak

tion stets offen und fair geführt haben und den Gesprächsfaden nie haben abreißen 

lassen. Dafür vielen herzlichen Dank!

(Beifall bei der CSU und der FDP)
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Heute liegen als Ergebnis fünf Vorschläge der vier Fraktionen CSU, SPD, FREIE 

WÄHLER und FDP vor uns. Daran wird auch deutlich: Es gibt eine Kompromissfähig

keit der Parteien; die Parteien orientieren sich am Gemeinwohl und sind sehr wohl in 

der Lage, miteinander Regelungen, selbst Verfassungsänderungen, herbeizuführen. 

Dafür danke ich sehr herzlich. Das ist ein gutes Zeichen und sozusagen eine Art 

Sternstunde der Demokratie.

Die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist gerade durch einen Zwischenruf von 

Herrn Kollegen Hacker angesprochen worden. Sie haben sich sehr frühzeitig aus der 

Diskussion ausgeklinkt. Auch das ist legitim. Auch das ist Ausdruck einer gelebten De

mokratie, wenn man den Standpunkt einnimmt: Nein, da wollen wir nicht mitmachen. 

Aber man muss sich dann schon die Frage gefallen lassen, ob es wirklich dienlich ist, 

das eigene Profil immer dadurch schärfen zu wollen, dass man ausschließlich seine 

eigenen Maximalforderungen stellt und keine Neigung zu Kompromissen erkennen 

lässt, auch wenn ich zugebe, dass diese zum Teil schwierig sind.Als Ergebnis liegen 

fünf Vorschläge vor, die dem Volk am 15. September zur Abstimmung vorgelegt wer

den sollen, wenn sie heute die Mehrheit des Hohen Hauses finden.

Erstens. In Artikel 3 Absatz 2 soll als Satz 2 eine Staatszielbestimmung angefügt wer

den, mit der die Förderung und Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse als 

Staatsziel festgeschrieben werden soll. Aus unserer Sicht handelt es sich dabei um 

die konsequente Fortschreibung einer erfolgreichen bayerischen Politik, die sich über 

Jahrzehnte bewährt hat. Wir wollen auch weiterhin alle Teile unseres Landes best

möglich entwickeln, in Stadt und Land. Wir haben das über all die Jahre bereits vielfäl

tig unter Beweis gestellt. Ich erinnere an Infrastrukturprojekte, die den Anschluss aller 

Landesteile gewährleistet haben. Wie war es früher, liebe Kolleginnen und Kollegen 

aus der Oberpfalz, als man auf der Ostmarkstraße von Nord nach Süd und von Süd 

nach Nord gefahren ist? Autobahnen wie die A 93 wurden gebaut. Ich denke außer

dem zum Beispiel an die Einrichtung von Fachhochschulen in allen Teilen und Ecken 

Bayerns. All das war Ausdruck der erfolgreichen Politik, alle Landesteile gleichmäßig 
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zu entwickeln und gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen zu wollen. Das soll in 

der Verfassung als Staatsziel festgeschrieben werden.

Zweitens. Die nächste Änderung betrifft das Ziel der Förderung des ehrenamtlichen 

Einsatzes für das Gemeinwohl durch Staat und Gemeinden. Dieser Einsatz ist heute 

in allen möglichen Lebensbereichen notwendiger denn je. Wir alle wissen: Millionen 

von Menschen engagieren sich dankenswerterweise ehrenamtlich in unserem Staat. 

Sie verdienen die Unterstützung des Staates und der Gemeinden. Das soll als Staats

ziel in Artikel 121 in einem neuen Satz 2 festgeschrieben werden. Diese gelebte Mit

menschlichkeit, diese gelebte Solidarität von Millionen von Menschen, die sich ehren

amtlich engagieren, verdient unser aller Wertschätzung und Unterstützung.

Drittens. Ein auch verfassungsrechtlich wesentlich schwierigerer Punkt besteht in dem 

Vorhaben, Artikel 70 einen Absatz 4 anzufügen. Wir wissen, dass oft auch in der Bun

desrepublik Deutschland eine gewisse Hilflosigkeit gegenüber der vermeintlichen 

Übermacht des Handelns der Europäischen Union deutlich wird. Wir als Bayerischer 

Landtag, als selbstbewusstes Parlament, wollen diese Herausforderungen bewusst 

annehmen. Wir sind uns unserer Eigenständigkeit und unserer Kompetenzen nicht nur 

bewusst, sondern wir wollen sie bei Bedarf auch verteidigen. Demzufolge soll Arti

kel 70 der Absatz 4 angefügt werden. Darin soll die bestehende Informationspflicht der 

Staatsregierung gegenüber dem Landtag in Angelegenheiten der Europäischen Union 

festgeschrieben werden. Zusätzlich soll die Staatsregierung in ihrem Handeln dann 

durch Gesetz durch den Landtag oder gegebenenfalls durch das Volk als Volksge

setzgeber gebunden werden, wenn durch die Übertragung von Hoheitsrechten auf die 

Europäische Union Gesetzgebungskompetenzen Bayerns übergehen sollen.

Mein Dank an dieser Stelle gilt allen voran dem Herrn Vizepräsidenten Reinhold Bock

let, der der geistige Vater dieser Verfassungsänderung ist. Lieber Reinhold Bocklet, 

vielen herzlichen Dank für den großen persönlichen Einsatz für diese Regelung. Sie 

ist durchaus schwierig und war verfassungsrechtlich nicht von vornherein völlig unbe

denklich, wenn ich das an dieser Stelle einfügen darf. Aber im Ergebnis stärkt sie die 
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Rechte unseres Bayerischen Landtags und damit die Rechte des bayerischen Volkes; 

sie ist notwendig.

Viertens. Meine Damen und Herren, heute besteht ein Konsens darüber, dass der 

Staat sich nicht immer mehr verschulden soll. Das war nicht immer so. Mittlerweile 

wurde aber in das Grundgesetz die sogenannte Schuldenbremse eingebaut. Diese 

soll mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2020 analog auch in unserer Bayerischen Ver

fassung verankert werden. Das bedeutet ein klares Bekenntnis des Freistaats in der 

Bayerischen Verfassung gegen die Schuldenpolitik alten Stils.

Fünftens. Die ständige Rechtsprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes, 

wonach aus dem Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden auch ein Anspruch auf eine 

angemessene Finanzausstattung derselben und der Gemeindeverbände abgeleitet 

wird, soll in der Bayerischen Verfassung festgeschrieben werden.

Das sind die fünf Änderungen, auf die wir uns dankenswerterweise in vier Fraktionen 

geeinigt haben. Sie stehen heute zur Abstimmung. Ich danke an dieser Stelle noch 

einmal allen herzlich, die in den verschiedenen Phasen der Findung dieser Verfas

sungsänderungswünsche mitgewirkt haben. Vielen herzlichen Dank an alle! Ich sage 

an der Stelle: Bayern ist stark und selbstbewusst. Es ist daher selbstverständlich, dass 

wir unsere Verfassung der Lebenswirklichkeit anpassen und diese Änderungen vor

nehmen.

(Beifall bei der CSU und bei Abgeordneten der FDP)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Meine Damen und Herren, bevor ich dem 

nächsten Redner das Wort gebe, darf ich auf folgenden Sachverhalt hinweisen. Nach 

Artikel 75 Absatz 2 unserer Verfassung ist bei der namentlichen Abstimmung, die die

ser Debatte folgen wird, eine Zweidrittelmehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl des 

Bayerischen Landtags erforderlich. Ich möchte die Fraktionen darauf hinweisen, dass 

sie dieses Erfordernis sicherstellen.
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Jetzt hat als nächster Redner Kollege Franz Schindler das Wort. Bitte sehr.

Franz Schindler (SPD): Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

müssen nun offensichtlich so lange reden, bis 125 Kollegen im Saal sind. - Lieber Herr 

Kollege König, ich weiß nicht, wohin Sie wollten, als Sie auf der Ostmarkstraße vom 

Norden nach Süden gefahren sind. Jedenfalls können Sie nicht an Ihrem Ziel ange

kommen sein, da die Ostmarkstraße von Westen nach Osten führt. Wenn Sie wirklich 

nach Süden gewollt hätten, hätten Sie auf der B 15 fahren müssen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

So viel zur Orientierung der CSU.

Im Übrigen bitte ich Sie alle, die Sprachregelung etwas zu vereinheitlichen. Bisher lau

tete die Sprachregelung der CSU, dass der Herr Ministerpräsident Seehofer seine 

Vorschläge zur Änderung der Verfassung im Februar 2011 beim Aschermittwoch der 

CSU gerade nicht als Ministerpräsident, sondern als CSU-Vorsitzender gemacht hat. 

Heute wird uns nun gesagt, dass der Ministerpräsident in bierseliger Laune am 

Aschermittwoch Vorschläge zur Modernisierung der Verfassung gemacht habe. Es 

war der CSU-Vorsitzende!

(Alexander König (CSU): Herr Schindler, was soll das denn? Das ist doch Un

sinn!)

So sind wir doch auf die entsprechenden Vorhalte hin belehrt worden. War es nun der 

CSU-Vorsitzende, oder war es der Ministerpräsident?

Wenn es der Ministerpräsident gewesen sein sollte, dann war es jedenfalls stillos, so 

zwischen Bierdunst und Fischsemmeln eine Verfassungsänderung anzukündigen.

(Beifall bei der SPD)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch fast 70 Jahre nach dem Inkrafttreten 

der Bayerischen Verfassung von 1946, in denen sich unser Land, Europa und die 
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ganze Welt in einer Weise verändert haben, wie es sich die Väter und die wenigen 

Mütter unserer Verfassung nicht haben vorstellen können, besteht – Gott sei Dank! – 

weiterhin keine Notwendigkeit für eine Totalrevision der Verfassung. Denn das, was 

1946 angesichts des Trümmerfeldes in die Bayerische Verfassung geschrieben wor

den ist, ist auch nach dem Inkrafttreten und den vielen zwischenzeitlichen Änderungen 

des Grundgesetzes und trotz der Überlagerung durch Kompetenzen des Bundes und 

der Europäischen Ebene immer noch modern und zeitgemäß und genauso identitäts

stiftend für unser Land wie der Watzmann oder der Chiemsee; denn die Bayerische 

Verfassung ist viel mehr als nur eine Geschäftsordnung des Staates, ein Instrument of 

Government. Sie war immer viel mehr, nämlich eine Werteordnung, die in den fast 

70 Jahren nicht an Aktualität und Strahlkraft verloren hat und mit ihrer fast schon poe

tischen Sprache ein freiheitliches Gemeinwesen beschreibt, das zu bewahren und be

hutsam fortzuentwickeln gerade in Zeiten der europäischen Integration, der Globalisie

rung und der zunehmenden Ökonomisierung vieler Lebensbereiche und auch der 

Nivellierung der Unterschiede vieler Kulturen weiterhin eine lohnende Aufgabe ist.

Für uns Sozialdemokraten ist die Bayerische Verfassung – ich sage das ganz bewusst 

– fast heilig, auch deshalb, weil sie nicht von der CSU stammt, sondern von einem So

zialdemokraten konzipiert worden ist.

(Beifall bei der SPD)

Die Bayerische Verfassung von 1946 ist aber kein Denkmal, und sie ist auch kein 

Weltkulturerbe, das unverändert zu den Akten genommen werden könnte. Vielmehr ist 

es von Zeit zu Zeit geboten, behutsame Änderungen vorzunehmen, ohne den freiheit

lichen Kern der Verfassung anzutasten.

(Alexander König (CSU): Das stimmt nun doch alles!)

Den hohen Hürden für die Änderung der Verfassung ist es zu verdanken, dass die 

Bayerische Verfassung seit 1946 nur wenige Male und dann auch jeweils aus guten 

Gründen geändert worden ist. In dieser Tradition steht auch der jetzige interfraktionel
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le Gesetzentwurf. Meine Damen und Herren, ich kann es Ihnen nicht ersparen: Es war 

nicht gut, dass der Ministerpräsident in seiner Eigenschaft als CSU-Vorsitzender im 

Jahre 2011 ausgerechnet beim politischen Aschermittwoch zwischen Bier und Fisch

semmeln – so ist es kommentiert worden – eine Änderung der Verfassung angekün

digt hat,

(Alexander König (CSU): Da müssen Sie ja selbst lächeln, Herr Schindler!)

wobei es ihm im Wesentlichen nicht um die Punkte eins, zwei, drei gegangen ist, son

dern lediglich um die Schaffung einer Integrationspflicht für Migranten, um Stimmun

gen und Emotionen zu bedienen.

(Beifall bei der SPD - Dietrich Freiherr von Gumppenberg (FDP): Wann, wo und 

wie? Ich frage, ob das richtig ist!)

Es war und ist nicht gut. Eine Verfassungsänderung kündigt man nicht im Bierzelt an, 

Herr Kollege, sondern ist über Jahrzehnte hinweg immer in ernsthaften Gesprächen 

zwischen den Fraktionen diskutiert worden.

(Lebhafter Beifall bei der SPD)

Das kann nie und nimmer im Bierzelt geschehen.

(Alexander König (CSU): Sie verstehen die bayerische Bierzeltkultur nicht, Herr 

Schindler!)

Diesen Stilbruch muss sich der Herr Ministerpräsident zurechnen lassen.

(Beifall bei der SPD)

Ich muss dazu nichts weiter ausführen, möchte aber doch noch kurz zitieren, was Er

nest Lang im Bayerischen Rundfunk dazu gesagt hat.

Wer wie Seehofer aus heiterem Himmel vor 3.000 bierseligen Anhängern Vor

schläge zur Verfassungsänderung in die Welt setzt, der hat entweder noch nicht 
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gemerkt, dass die CSU selbst in ihren besten Zeiten nie allein eine Verfassungs

änderung hätte durchsetzen können.

(Zuruf des Staatsministers Joachim Herrmann)

- Es wird nicht besser, Herr Minister, wenn 7.000 dabei sind. Die Behauptung, dass es 

7.000 waren, ist falsch. Es waren nie mehr als 3.000, auch im letzten Jahr nicht.

(Alexander König (CSU): Das ist jetzt wirklich eine sehr interessante Frage!)

Es kommt ihnen offensichtlich auf den kurzfristigen politischen Knalleffekt an. Das 

war es im Grunde genommen. Das Anliegen, die Integration von Ausländern als 

politische Aufgabe in der Verfassung zu verankern, löste sich auf wie der Bier

dunst am Ende des Politischen Aschermittwochs. Auch in der Bayerischen 

Staatskanzlei hat danach die Fastenzeit begonnen und Seehofer steht wieder 

einmal vor einem Scherbenhaufen. Seehofer hat sich selbst beschädigt und er 

hat der Bayerischen Verfassung einen Bärendienst erwiesen.

(Beifall bei der SPD)

So Ernest Lang am 12. März 2011 im Bayerischen Rundfunk.

Meine Damen und Herren, der jetzige Vorschlag zur Änderung der Verfassung ist das 

Ergebnis ernsthafter Gespräche zwischen fast allen Fraktionen des Hohen Hauses 

und natürlich ein Kompromiss, so wie es auch in der Vergangenheit immer der Fall 

war. Natürlich ist jedem klar, dass Verfassungsbestimmungen die aktuelle Tagespolitik 

nicht ersetzen können und dass die einzelnen Bestimmungen erst lebendig werden, 

wenn sie in Tagespolitik umgesetzt werden. Dennoch ist es gut und richtig, dass künf

tig in der Verfassung die Förderung und Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse 

in ganz Bayern verankert sind. Ich freue mich auch deshalb, weil wir das seit vielen 

Jahren immer wieder gefordert haben und ich mich noch gut daran erinnern kann, wie 

vor etwa einem Jahr Kollege Dr. Rabenstein, als er diesen Vorschlag eingebracht hat, 

niedergebügelt wurde. Ich freue mich, dass die Erkenntnis nun gewachsen ist.
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(Beifall bei der SPD)

Es ist auch gut, dass die Förderung des ehrenamtlichen Einsatzes für das Gemein

wohl durch Staat und Gemeinden künftig in der Verfassung steht - gerade angesichts 

der Hochwasserkatastrophe ist das ein ganz wichtiges Symbol -, und es ist auch gut, 

dass der Landtag im Zusammenhang mit Fragen der europäischen Integration mehr 

Rechte bekommt. Deswegen auch unsererseits herzlichen Dank, Herr Vizepräsident 

Bocklet, für Ihr Engagement in dieser Sache.

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten der CSU und der FDP)

Es ist auch gut, dass sich der Staat verpflichtet, die Gemeinden angemessen mit Fi

nanzen auszustatten, was immer das im Einzelfall bedeutet.

Was die Aufnahme einer Schuldenbremse in die Verfassung betrifft, gibt es bekann

termaßen durchaus unterschiedliche Meinungen, ob die vorgeschlagene Änderung 

des Artikels 82 der Bayerischen Verfassung angesichts der bereits vorhandenen Re

gelungen im Grundgesetz wirklich sein muss. Und es gibt die Befürchtung, dass sich 

die Schuldenbremse im Krisenfall zulasten der Gemeinden oder der Sozial- und Bil

dungspolitik auswirken könnte, wenn nicht gleichzeitig auch die Sicherung der Einnah

menseite festgeschrieben wird. Sie wissen, dass das unser Anliegen war. Wir haben 

uns da leider nicht durchsetzen können. Dennoch trägt auch meine Fraktion diesen 

Kompromiss mit. Freilich wird die Umsetzung im Zusammenhang mit einem Ausfüh

rungsgesetz zur Bayerischen Haushaltsordnung noch viele Streitfragen aufwerfen.

Meine Damen und Herren, wir Sozialdemokraten stimmen den vorgeschlagenen Ver

fassungsänderungen zu und werden auch den Bürgerinnen und Bürgern empfehlen, 

am 15. September zusammen mit der Landtags- und Bezirkstagswahl die Vorschläge 

anzunehmen. Wir sind der Überzeugung, dass die Bayerische Verfassung durch diese 

Änderungen nichts von ihrem freiheitlichen Charakter verliert und dass die Väter und 

wenigen Mütter der Verfassung die jetzt vorgeschlagenen Änderungen bereits vor fast 

70 Jahren in die Verfassung geschrieben hätten, wenn die Problemlagen damals 
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schon bekannt gewesen wären. Wir sind sicher, Wilhelm Hoegner würde die Verfas

sungsänderungen jetzt mittragen, er hätte sie möglicherweise sogar selbst, vielleicht 

sogar noch ein bisschen schöner, formuliert. Wir stimmen also zu und empfehlen auch 

die Annahme.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der FDP)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Als Nächster hat der Kollege Florian Streibl 

von den FREIEN WÄHLERN das Wort.

Florian Streibl (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen 

und Kollegen, meine Damen und Herren! Es geht heute nicht darum, wer für diese 

Verfassungsänderungen das Erstgeburtsrecht hat. Es geht auch nicht darum, wer der 

Verfassung irgendwo einen Bärendienst erwiesen hat oder nicht. Vielmehr geht es 

darum, dass vier Fraktionen dieses Hauses gemeinsam Verfassungsänderungen aus

gehandelt haben, sie gemeinsam auf den Weg bringen und einen Konsens gefunden 

haben, der diesem Haus letztlich zur Ehre gereicht.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und Abgeordneten der CSU und der FDP)

In diesem Zusammenhang möchte ich ganz besonders dem Kollegen Georg Schmid 

danken, der diese interfraktionelle Arbeitsgruppe auf höchster Ebene souverän und 

sehr gut geleitet hat. Er hat uns jederzeit das Gefühl gegeben, willkommen zu sein 

und mitarbeiten zu können. Wir konnten unsere Gedanken und Anregungen sehr gut 

einbringen und hatten das Gefühl, dass wir auf einer sehr guten Basis zusammenar

beiten. An dieser Stelle ein besonderes Dankeschön!

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und Abgeordneten der CSU und der FDP)

Meine Damen und Herren, diese Änderungen, die wir in unsere Verfassung aufneh

men wollen, sind nicht Makulatur, sondern betreffen ganz zentrale Themen und He

rausforderungen für unsere bayerische Gesellschaft heute. Gerade die Schaffung von 
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gleichwertigen Lebensverhältnissen in ganz Bayern, in Stadt und Land, ist eine zentra

le Herausforderung für die Zukunft Bayerns.

Wir leben in einem Zeitalter des demografischen Wandels, wir leben in einem Zeitalter 

der zunehmenden Metropolisierung des Planeten. Es gibt Prognosen, wonach 2050 

80 % der Weltbevölkerung in Metropolen leben werden. Es erfolgt ein ganz massiver 

Druck auf die Metropolen dieser Welt, auch auf die Metropolen in unserem Land Bay

ern. Wir als Politiker sind gemeinsam herausgefordert, die Strukturen in Bayern zu 

schaffen, auch im ländlichen Raum, die es letztlich jedem Einzelnen in diesem Land 

ermöglichen, in seiner angestammten Heimat sein Lebensglück zu finden und zu 

schmieden. Das ist unsere Herausforderung.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und Abgeordneten der CSU)

Dazu ist es notwendig, im ländlichen Raum die nötigen Infrastrukturen zu schaffen, 

angefangen von Straße und Schiene über das DSL, den Internetausbau, der genauso 

notwendig ist, die Daseinsvorsorge, die Bildung in all ihren Facetten, auch die duale 

Bildung und das Handwerk, die medizinische Versorgung, die Pflegeleistungen in 

einer alternden Gesellschaft bis hin zum Arbeiten und Wirtschaften. Diese Herausfor

derungen müssen wir bestehen, damit wir die Menschen in ihrer Heimat halten kön

nen und die Metropolen vor einem übermäßigen Zuzugsdruck schützen. Das ist die 

Herausforderung in Bayern.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Darüber hinaus hat das Ganze natürlich auch mit einem Wertegerüst und einem Wer

tewandel zu tun. In Metropolen entwickeln sich andere Werte als auf dem Land. Ein 

Beispiel: In der Megametropole London hat nur noch ungefähr ein Drittel der Haushal

te eine Küche. Sie ist nicht mehr notwendig. Man lebt vor dem Fernseher und von der 

Mikrowelle.

(Zuruf von den GRÜNEN)
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Wenn zum Beispiel die Küche als Ort des geselligen Austausches, des Zusammen

kommens wegfällt, ändern sich auch Werte im gesamten Familienbild, letztlich auch in 

der Erziehung und im ganzen Leben.

(Christine Stahl (GRÜNE): Die Küche steht nicht in der Verfassung!)

Von daher müssen wir einem Wertewandel in unserem Land entgegenwirken.

Ein weiterer Punkt bei diesen Verfassungsänderungen ist das Ehrenamt. Es war ein 

besonderer Anstoß unserer Fraktion, dass das Ehrenamt in die Verfassung aufgenom

men wird, damit es gewürdigt wird und damit es als Aufgabe von Staat und Kommu

nen gesehen wird, das Ehrenamt im Sinne des Gemeinwohls zu fördern.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Meine Damen und Herren, im Ehrenamt werden freiwillig von Tausenden von Mitbür

gern Leistungen erbracht, die der Staat von sich aus niemals leisten könnte. Das Ge

meinwohl wird letztlich nur lebendig und gefördert durch das Ehrenamt von den Tau

senden Frauen und Männern, die tagtäglich freiwillige Leistungen erbringen für ihren 

Nächsten, in ihren Gemeinden, in ihren Verbänden und die damit sozusagen den so

zialen Kitt in unserer Gesellschaft darstellen, der uns zusammenhält und unser Bay

ernland zu einer liebenswerten Heimat macht.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Das ist ein großes Dankeschön an die vielen Ehrenamtlichen, die in der Verfassung 

eine Würdigung bekommen. Das Ehrenamt verdient aber nicht nur eine Würdigung, 

sondern es muss Auftrag an jegliche Politik in unserem Land sein, sich für das Ehren

amt starkzumachen, sich dafür einzusetzen und es zu fördern, wo immer es geht.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Ein weiterer Punkt, der uns besonders am Herzen liegt, sind die Kommunalfinanzen. 

Es war der Wunsch der CSU, die Schuldenbremse des Grundgesetzes in die Baye
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rische Verfassung aufzunehmen. Wir haben nichts dagegen und haben das auch un

terstützt. Wir haben aber auch gesagt: Wenn eine Schuldenbremse kommt, dann 

muss auch ein Wort zu den Kommunalfinanzen gesagt werden. Eine staatliche Schul

denbremse darf nicht zulasten der Kommunen gehen. Der Staat muss sich auch sei

ner Aufgabe gegenüber den Kommunen bewusst werden und eine angemessene Fi

nanzerstattung sicherstellen, soweit es wortwörtlich im "Vermögen" des Staates im 

weitesten Sinne liegt, dass er das sicherstellen kann. Es werden immer mehr Aufga

ben an die Kommunen delegiert, und wir alle stehen in der Verantwortung, die kom

munalen Familien nicht alleinzulassen. Wir hätten uns zwar gewünscht, dass auch die 

freiwilligen Aufgaben der Kommunen noch stärker berücksichtigt würden, was gerade 

im kulturellen Bereich sehr wichtig wäre, aber wir sind schon froh, dass wir das so 

durchgebracht haben.

Ein weiteres Dankeschön sage ich an Herrn Vizepräsident Bocklet in Bezug auf EU-

Angelegenheiten. In einem zusammenwachsenden Europa ist es wichtig, dass nicht 

nur dieses Haus, sondern auch der Volkssouverän, das bayerische Volk, durch eine 

Volksgesetzgebung die Möglichkeit hat, Anweisungen zu geben, wie sich die Baye

rische Staatsregierung in Fragen der EU verhalten soll. Auf dieser Ebene haben wir 

eine große Möglichkeit der Mitbestimmung geschaffen. Das kommt unserem bayeri

schen Gedanken der Volkssouveränität und auch der Autonomie entgegen. Wir wollen 

nicht getrieben werden in einer EU, die immer größer wird, sondern wir wollen ganz 

konkret mitgestalten können. Dafür auch ein herzliches Dankeschön!

Grundsätzlich denke ich, dass diese Stunde eine gute Stunde für dieses Haus ist. Wir 

haben gezeigt, dass wir in den wesentlichen Dingen, die die Zukunft unseres Landes 

betreffen, zusammenarbeiten können, die Probleme erkennen und auch die notwendi

gen grundsätzlichen Weichenstellungen gemeinsam vornehmen, auch wenn es bei 

den kleineren Weichenstellungen immer wieder unterschiedliche Ausprägungen gibt 

und man unterschiedliche Wege einschlägt, indem man zum Beispiel sagt: Das eine 

ist notwendiger als das andere und muss schneller gemacht werden. Aber die grund
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sätzliche Linie ist, glaube ich, uns allen gemein. Von daher sage ich Danke schön und 

bitte alle, diese Verfassungsänderungen zu unterstützen.Ich freue mich, dass sie im 

September unserem Souverän, dem Volk, vorgelegt werden, damit er seine Meinung 

dazu kundtun kann. Er wird letztlich darüber befinden, ob diese Verfassungsänderun

gen gut sind.

Die FREIEN WÄHLER werden heute und in Zukunft diese Verfassungsänderung mit 

ganzer Kraft und ganzem Einsatz unterstützen, weil darin sehr viel Herzblut von uns 

steckt.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN, der CSU und der FDP)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Als Nächster hat Herr Kollege Thomas Ha

cker von der FDP das Wort.

Thomas Hacker (FDP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir schicken 

uns an, die Bayerische Verfassung zu ändern. Das ist kein alltägliches oder normales 

Prozedere bei uns im Parlament. Deswegen haben die Verfassungsmütter und –väter 

die Hürden dafür sehr hoch gelegt. Wir brauchen in diesem Hohen Hause eine Zwei

drittelmehrheit. Wir werden die Bürgerinnen und Bürger, unseren Souverän, befragen 

und die Bestätigung für unser Tun von ihm einholen. In diesem Hause werden wir die 

Zweidrittelmehrheit erreichen, da sich mit fortschreitendem Zeitablauf die Reihen fül

len. Gut ist, dass vier Fraktionen diesen Weg gemeinsam gegangen sind. Sie haben 

das gemeinsame Gespräch aufgenommen, ihre Inhalte eingebracht und an den For

mulierungen gearbeitet. Heute wird die Zweite Lesung durchgeführt.

Mein Dank gilt Herrn Kollegen Georg Schmid und den Kolleginnen und Kollegen aus 

den Fraktionen der FREIEN WÄHLER, der SPD und natürlich auch meiner Fraktion, 

die mitgewirkt und sich eingebracht haben. Wir sagen Ja zu gleichwertigen Lebensbe

dingungen in diesem Land. Für die Bürgerinnen und Bürger draußen ist es ein klares 

Signal, dass nicht nur die Zentren im Augenmerk der Staatsregierung liegen, sondern 

die Staatsregierung bestrebt ist, dass alle Regionen nach vorne kommen. Das ist die 

Protokollauszug
129. Plenum, 20.06.2013 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode 15 

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000162.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000348.html


aktuelle Politik der Staatsregierung. Wir haben uns entgegen den Ratschlägen des 

Zukunftsrates darangemacht, alle Regionen nach vorne zu bringen. Liebe Kolleginnen 

und Kollegen, die Erfolge lassen sich gerade in den letzten fünf Jahren messen.

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Ich nenne die Stärkung der Wirtschaftskraft. Die Beschäftigtenzahlen gehen in allen 

Regionen nach oben. In der letzten Sitzung haben wir von Dietrich von Gumppenberg 

ein flammendes Plädoyer für Niederbayern gehört. Dort ist die Arbeitslosigkeit am 

niedrigsten. Die Oberpfalz und Oberfranken, alle Regionen kommen nach vorne. Bay

ern hat nur eine Zukunft, wenn wir die Wirtschaftskraft in allen Ländern gleichmäßig 

nach vorne bringen. Wir müssen den jungen Menschen Chancen auf Bildung, Ausbil

dung, Hochschulbildung und auf qualifizierte Arbeitsplätze geben. Dies in die Verfas

sung zu schreiben, ist ein wichtiger Schritt, den wir gerne unternehmen. Dieses Anlie

gen tragen wir gemeinsam.

Die politische Ebene der Kommunen berührt die Menschen am meisten. Dort können 

sie sich einbringen und sehen konkret, was politische Entscheidungen bewirken oder 

auch nicht bewirken. Deshalb ist es natürlich wichtig, dass die Finanzausstattung der 

Kommunen auf hohem Niveau erfolgt. Herr Finanzminister, dies haben wir beim kom

munalen Finanzausgleich berücksichtigt, der in den letzten drei Jahren von 6 Milliar

den auf über 7 Milliarden Euro angestiegen ist. Das ist Fakt. Das ist das klare Be

kenntnis zur Unterstützung der Kommunen. Ich darf daran erinnern, dass den 

Kommunen für die frühkindliche Bildung durch das Sonderausbauprogramm für Krip

penplätze über 855 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt wurden. In Bayern 

funktioniert es. Die Kommunen sind gut ausgestattet.

(Beifall bei der FDP, der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Die Kommunalpolitik steht den Bürgerinnen und Bürgern am nächsten. Die Entschei

dungen in Brüssel im Rahmen der Europapolitik sind hingegen vom Verständnis der 

Bürgerinnen und Bürger oft weit entfernt. Bei mancher Entscheidung herrscht eine 

Protokollauszug
129. Plenum, 20.06.2013 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode 16 



Verunsicherung, ob sie notwendig und richtig ist. Muss jedes einzelne Detail von Euro

pa geregelt werden? Lieber Herr Vizepräsident Bocklet, an Sie ein herzliches Danke

schön, da es Ihr Anliegen war, klarzustellen, dass der Bayerische Landtag gefragt 

werden muss, wenn es darum geht, Kompetenzen abzugeben. In diesem Fall muss 

hier eine Debatte und eine Entscheidung herbeigeführt werden. Auch das ist ein wich

tiges Signal für die Bürgerinnen und Bürger, um Stabilität, Solidität und Vertrauen in 

die Politik zu erreichen.

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Die letzten Tage und Wochen haben gezeigt, dass die Gesellschaft, die Bürgerinnen 

und Bürger Bayerns, immer dann zusammensteht, wenn die Probleme besonders 

groß sind und wenn Hilfe gefordert ist. Unabhängig davon, wo sie wohnen, kommen 

die Bürgerinnen und Bürger zusammen und helfen sich, um die größte Not zu lindern. 

Der Einsatz für die Flutopfer und die Unterstützung so vieler hat gezeigt, dass das eh

renamtliche Engagement in der bayerischen Gesellschaft funktioniert. Das ist bei uns 

Tradition. Das ist etwas, was Bayern ausmacht. Die Bürger helfen einander, üben Soli

darität, meistern die Probleme miteinander und gehen zuversichtlich in die Zukunft. In 

vielen Reden kam der Dank zum Ausdruck, dass wir heute den Weg dafür ebnen, der 

Stärkung des Ehrenamts Verfassungsrang zu geben. Das ist richtig, gut und ein Zei

chen an die Bürgerinnen und Bürger, dass wir das Ehrenamt nicht nur sehen und 

wertschätzen, sondern dass wir ihr ehrenamtliches Engagement im sozialen und ge

sellschaftlichen Bereich unterstützen. Der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ist 

das, was Bayern in allen Regionen ausmacht.

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Außerdem geht es um solide Staatsfinanzen für die Zukunft. Lieber Florian Streibl, wir 

wollen jetzt nicht darüber diskutieren, wer was nach vorne gebracht hat. Wir haben zu 

Beginn dieser Legislaturperiode unseren Kolleginnen und Kollegen der CSU Impulse 

gegeben. Ich danke besonders Karsten Klein, der hartnäckig daran gearbeitet hat, die 
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Schuldenbremse in die Bayerische Verfassung aufzunehmen. Solide Staatsfinanzen 

und die Weigerung, ungedeckte Schecks auf die Zukunft auszustellen, dienen der Ge

nerationengerechtigkeit. Jede Generation muss mit ihren Möglichkeiten auskommen. 

Alles, was wir zulasten der Zukunft vorweg ausgeben, wird später zurückzuzahlen 

sein. Deswegen wollen wir keine neuen Schulden aufnehmen, wie das im Freistaat 

Bayern seit vielen Jahren der Fall ist. Seit die FDP in der Regierungsverantwortung ist, 

tilgen wir sogar Schulden. Die Aufnahme des Manifests in die Verfassung, dauerhaft 

keine Schulden aufzunehmen, verbunden mit dem klaren Bekenntnis der Regierungs

koalition, einen strikten Weg der Schuldentilgung fortzusetzen, ist ein Markenzeichen 

bayerischer solider Finanzpolitik. Das wollen wir auch in Zukunft so haben.

(Beifall bei der FDP, der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Auch die GRÜNEN hätten die Chance gehabt, zur Stärkung der Gesellschaft, des ge

sellschaftlichen Zusammenhalts, zur Stärkung solider Finanzen der Kommunen und 

zur Stärkung solider Finanzen des Freistaats Bayern Ja zu sagen. Leider sagen Sie 

Nein. Wir bedauern das, hoffen aber, dass die Punkte solide Kommunalfinanzen, aus

geglichener Haushalt, Schuldentilgung und Stärkung des Ehrenamtes auch in Ihr Be

wusstsein eindringen. Diese Punkte sind den Schweiß der Edlen wert. Sie sind es 

wert, in diesem Hohen Hause auch über die nächste Hürde gehoben zu werden, damit 

die Bürgerinnen und Bürger im Herbst die Bayerische Verfassung ändern können. Wir 

werden den Verfassungsänderungen zustimmen. Ich danke allen, die dies ebenfalls 

tun werden.

(Beifall bei der FDP, der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Als Nächste hat Frau Kollegin Stahl von den 

GRÜNEN das Wort.

Christine Stahl (GRÜNE): Herr Präsident, meine Herren und Damen! Ich will versu

chen, die Pathos-Debatte etwas zu erden. Verfassungsänderungen können das Er
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gebnis von politischen Erkenntnissen von Notwendigem sein, niemals aber Ausfluss 

von Aschermittwochsreden, wie sie der Ministerpräsident im Jahr 2011 gehalten hat.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Wir bleiben bei unserer ablehnenden Haltung; denn populistisches Pathos ist niemals 

Ersatz für eine aktive, handelnde Politik. Wir entscheiden heute lediglich über Staats

zielbestimmungen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir entschei

den über Staatszielbestimmungen, die unverbindliche Programmsätze darstellen und 

deren Einhaltung nicht einklagbar ist.

Warum dann diese Änderungen? Wir diskutieren über diese Änderungen, weil sich ein 

Ministerpräsident vergaloppiert hat, der eben einmal aus einer Laune heraus am 

Stammtisch meinte, eine Integrationspflicht mit Verfassungsrang einfordern zu müs

sen, weil er glaubte, den rechten Rand bedienen zu müssen. Es ist ja auch so einfach, 

sich auf Kosten von Minderheiten zu profilieren. Erst mit Aufdeckung der NSU-Morde 

hat man sich eines Besseren besonnen.

Natürlich kommt es im ländlichen Raum auch gut an, wenn man den Programmsatz 

"Förderung des ländlichen Raumes" mit Verfassungsrang versieht. Tatsächlich – das 

bestreiten wir gar nicht – müssen wir wachsam sein, damit der ländliche Raum nicht 

abgehängt wird. Die Herausforderungen sind immens – das ist ganz klar und unbe

stritten. Was wir alle hier in diesem Hause in den letzten Wochen und in den letzten 

Monaten in der Debatte zum Landesentwicklungsprogramm erlebt haben, konterka

riert aber komplett das, was jetzt Verfassungsrang bekommen soll.

(Beifall bei den GRÜNEN - Thomas Hacker (FDP): Das wäre der nächste Tages

ordnungspunkt!)

Meine Damen und Herren, was wir brauchen, ist Tatkraft. Was wir in der aktiven Politik 

aber erleben, sind Trauerspiele. Gerade beim Landesentwicklungsprogramm haben 
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Sie alle gegen sich aufgebracht: die Gewerkschaften, die Wirtschaft, die Kommunen 

und auch noch die Verbände.

(Thomas Hacker (FDP): Und die GRÜNEN!)

Dasselbe gilt für das Ehrenamt. Das Ehrenamt ist wichtig. Wir wissen selbst ganz 

genau vor Ort, was wir an unseren Ehrenamtlichen haben. Es handelt sich aber um 

Lippenbekenntnisse, wenn Sie dem Ehrenamt in der aktiven Politik nicht auch Erleich

terungen zubilligen. Dies beginnt bei der Freistellung. Wie sieht es jedoch am Arbeits

platz aus? Freistellungen haben Sie bisher abgelehnt. Sehen Sie sich den Gesetzent

wurf an. Der Offenbarungseid ist doch, dass am Ende unter dem Punkt Kosten "Keine" 

steht. Sie müssen mir zunächst einmal erklären, wie Sie alle diese hehren Zielbestim

mungen, diese hehren Sätze umsetzen wollen, ohne dass dies etwas kostet.

Die Finanzausstattung der Kommunen ist ohnehin schon in der Verfassung enthalten. 

Die Realität sieht anders aus. Ich bezweifle sehr stark, dass sich hieran etwas ändern 

wird, wenn das Ganze Verfassungsrang bekommt. Wie sieht es mit den Zuschüssen 

beim Wohnungsbau aus? Wie sieht es mit den Zuschüssen bei sozialen Hilfen aus? 

Das brauchen die Kommunen, nicht aber irgendwelche schönen Sätze, von denen 

niemand etwas abbeißen kann.

Schuldenbremse klingt gut, steht aber – wie hier auch schon zugestanden wurde – in 

der Bundesverfassung, im Grundgesetz. Das kann man, wie wir GRÜNE es mit einem 

Gesetzentwurf tun, einfach gesetzlich regeln. Darum herum wurde ein riesiger Bohei 

gemacht: Wir bräuchten das selber in der Bayerischen Verfassung, da es ja passieren 

könnte, dass dies auf der Bundesebene einmal aus dem Grundgesetz herausfällt und 

wir dann so etwas nicht hätten. Dazu muss ich Ihnen sagen: Das ist doch alles Hum

bug. Ich habe das Gefühl: Sie trauen Ihrem eigenen Finanzminister und seiner Politik 

nicht; sonst bräuchten Sie diesen Verfassungsrang nicht.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Die Änderung des Artikels 70 der Bayerischen Verfassung klingt für uns GRÜNE zu

gegebenermaßen sehr verführerisch. Wir sollen zukünftig die Staatsregierung in An

gelegenheiten, die die Europäische Union betreffen und über die dann die Staatsre

gierung im Bundesrat entscheiden soll, binden können. Ich habe bisher nicht erlebt, 

dass wir uns in den Debatten, in denen es um europäische Kompetenzen und europä

ische Themen gegangen ist, vornehm zurückgehalten hätten, bloß weil dies keinen 

Verfassungsrang hat. Dafür brauche ich die Bindungswirkung nicht in die Verfassung 

hineinzuschreiben. Ich folge hierzu ganz eindeutig der Meinung derjenigen Experten, 

die das, was wir tun, für verfassungswidrig halten. Dieser Durchgriff ist aus unserer 

Sicht verfassungswidrig.

Beispielhaft können wir an der Umweltpolitik erkennen, wie wenig es nützt, wenn der 

Schutz unserer Lebensgrundlagen Verfassungsrang hat. Diesen hat er ja schon – 

Staatszielbestimmung Umweltschutz. Es gibt sogar einklagbare Punkte. Ich betrachte 

beispielsweise die aktuelle Politik zur Energiewende und zum Schutz unseres Klimas. 

Was macht der Herr Ministerpräsident trotz Umweltschutz mit Verfassungsrang? – Er 

verhindert den weiteren Ausbau der Windkraft, im Gegenteil: Er behindert alles, was 

wir an ökologischen Rahmenbedingungen für die nächsten Jahre setzen sollten; eige

ne Ideen hingegen Fehlanzeige.

Beispielsweise ist auch die Erinnerung des Bayerischen Landesvereins für Heimat

pflege an die bereits existierenden Artikel 3 und 141 der Bayerischen Landesverfas

sung sehr schön, in denen steht: Bayern ist ein Kulturstaat. Ich hätte mir eigentlich 

auch erhofft, dass es nicht notwendig ist, diese Erinnerung aussprechen zu müssen. 

Wir haben hier etwas, das Verfassungsrang hat. In der Debatte zum Landesentwick

lungsprogramm schert Sie dies aber überhaupt nicht. Der Heimatverein muss Sie 

daran erinnern, dass Bayern ein Kulturstaat ist.

Ich habe Verständnis für die SPD und die FREIEN WÄHLER, dass sie ihre Zustim

mung zu den Verfassungsänderungen geben. Ich halte dies, bezogen auf diese bei

den Fraktionen, sogar für legitim; denn diese beiden Fraktionen haben ebenso wie die 
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GRÜNEN alle diese Themen auch mit konkreten Anträgen begleitet. Das ist dann 

auch in Ordnung; dann kann man auch sagen: Begleitet von diesen Anträgen kann 

man den Themen auch Verfassungsrang einräumen. Die FDP hat hier immer nur ap

portiert.

(Thomas Hacker (FDP): An den Ergebnissen soll man sie messen, Frau Kollegin, 

und die können sich sehen lassen!)

Dazu muss ich sagen: Das ist nicht das, was uns an aktiver Politik vorschwebt.

Die CSU mussten wir, obwohl so viel an Bürgerrechten in der Verfassung steht, immer 

wieder an dieselben erinnern. Seit 2001 wurden CSU und Staatsregierung in 24 Ent

scheidungen vom Bundesverfassungsgericht, aber auch vom Bayerischen Verfas

sungsgerichtshof die Grenzen gesetzt. So sieht es aus, wenn jemand die Bayerische 

Verfassung ernst nehmen sollte, es aber nicht tut. Deswegen ist alles, was wir hier 

heute diskutieren, angesichts der aktuellen Politik, die die CSU im Hause betreibt, rei

nes Wortgeplänkel.

Die Bayerische Verfassung besteht einerseits aus formellen und deshalb nur schwer 

änderbaren Themen und Vorschriften und andererseits aus änderbaren Vorschriften. 

Alle haben Maßstabfunktion für das gesamte bayerische Recht. Die Geschichte und 

die Entstehung der Verfassung muss ich in diesem Hause nicht erläutern; diese setze 

ich voraus. Seit 1946 gab es elf Änderungsgesetze mit circa 50 Einzeländerungen, 

Änderungen essentieller Art, beispielsweise die Abschaffung von Bekenntnisschulen 

oder die Stärkung der Rundfunkfreiheit. Es gab Änderungen, an denen auch wir GRÜ

NEN mitgewirkt haben. Das waren aber immer Vorschläge, die auch tatsächlich An

passungen an die Lebensrealität beinhaltet haben oder die auch konkrete Auswirkun

gen auf das Leben der Menschen gehabt haben. Heute sprechen wir jedoch über 

Änderungen, die dem entsprechen, was wir von unserem Ministerpräsidenten ge

wohnt sind: Regierungslyrik, die niemandem weht tut, niemanden fordert und nieman

den etwas kostet. Null Antwort auf aktuelle Fragen.
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2016 feiert die Bayerische Verfassung ihr 70-jähriges Bestehen, eine Verfassung, die 

viel zum inneren Frieden in unserer Gesellschaft beigetragen hat. Sie dient nicht zur 

Selbstdarstellung. Sie ist zu schade für tagespolitische Entscheidungen ohne Mehr

wert.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Als Nächster hat nun der Herr Staatsminis

ter Joachim Herrmann das Wort. Bitte schön, Herr Staatsminister.

Staatsminister Joachim Herrmann (Innenministerium): Herr Präsident, Hohes Haus! 

Die Verfassung des Freistaates Bayern hat sich als Grundordnung unseres Gemein

wesens seit nunmehr über 65 Jahren in hervorragender Weise bewährt. Dank der 

Weitsicht ihrer Schöpfer musste sie in der Vergangenheit höchst selten und nur punk

tuell geändert werden. Die letzte Änderung liegt mittlerweile genau zehn Jahre zurück. 

Damals wurde unter anderem zugunsten der Kommunen das heute bei der Gesetzge

bung gar nicht mehr wegzudenkende Konnexitätsprinzip in der Verfassung verankert.

In unserer heutigen Zeit gilt es jedoch, neue und weitere Herausforderungen anzuneh

men. Ich will die fünf Punkte noch einmal kurz ansprechen.

Erstens. Für die nächsten Jahre ist es in der Tat höchst bedeutsam, den Stellenwert 

des ländlichen Raumes besonders zu betonen. Es entspricht voll der Zielsetzung des 

Ministerpräsidenten und der gesamten Bayerischen Staatsregierung, wenn nunmehr 

die Förderung und die Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Arbeitsbedin

gungen in ganz Bayern, in Stadt und Land, als Staatsziel in die Bayerische Verfas

sung aufgenommen werden sollen.Jede Region soll zukunftsfähige und chancenrei

che Heimat sein. Dafür setzen wir uns ein.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Zweitens. Nicht minder bedeutsam ist die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engage

ment. Wir haben in den letzten Wochen in erfreulicher Weise spüren dürfen, wie groß
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artig es um dieses Engagement steht: die großartige Einsatzbereitschaft unzähliger 

Männer und Frauen in dieser Hochwasserkatastrophe. Es ist wichtig, dass der Staat 

dafür Anerkennung und Wertschätzung zum Ausdruck bringt und wir vonseiten des 

Staates in den nächsten Jahren aktiv daran mitwirken, dieses ehrenamtliche Engage

ment zu stärken, weiterzuführen und insbesondere die junge Generation zu solchem 

ehrenamtlichen Engagement zu motivieren.

Drittens. Die aktuellen Ereignisse zeigen auch, wie wichtig ein solider Haushalt ist. Um 

zum Beispiel in Notsituationen helfen zu können, brauchen wir entsprechenden Spiel

raum. Seit dem Jahr 2006 haben wir in Bayern einen Haushalt ohne Neuverschul

dung. Wir wollen darüber hinaus, dass Bayern bis zum Jahr 2030 tatsächlich schul

denfrei wird. Vor diesem Hintergrund halten wir es für richtig, eine Schuldenbremse in 

die Verfassung aufzunehmen. Investitionen, zum Beispiel auch für die gerade ange

sprochenen gleichwertigen Lebensverhältnisse, sind wichtig. Wir wollen sie aber nicht 

auf Pump finanzieren, sondern aus dem, was heute erwirtschaftet wird. Wir wollen 

deshalb ein klares Bekenntnis: keine Schulden mehr in Bayern!

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Viertens. Nicht nur der Staat braucht finanzielle Handlungsspielräume, sondern auch 

die Kommunen brauchen sie. Deshalb ist es wichtig, die Politik mit dem Ziel "Keine 

Verschuldung im Freistaat Bayern" nicht auf dem Rücken der Kommunen auszutra

gen. Wir verankern in der Verfassung ausdrücklich den Anspruch der Gemeinden auf 

eine angemessene Finanzausstattung. Diese Regelung knüpft nahtlos an die Recht

sprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs an. Sie trägt in besonderer 

Weise der kommunalen Finanzhoheit in unserem Lande Rechnung.

Fünftens und letztens. Angesichts der enormen Entwicklung auf europäischer Ebene 

ist das entscheidend: Wir wollen eine gute europäische Einigung. Wir halten aber 

auch am Subsidiaritätsprinzip fest. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir ange

sichts der Entwicklung in Brüssel nahezu täglich darauf achten müssen, dass sich 
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Brüssel nur um Dinge kümmert, die tatsächlich einer einheitlichen europäischen Rege

lung bedürfen. Nach wie vor gibt es viele Themen, die auf der kommunalen Ebene 

oder der Landesebene wesentlich besser aufgehoben sind. Deshalb ist es richtig, 

wenn für den Bayerischen Landtag als das Parlament der bayerischen Bürgerinnen 

und Bürger die Möglichkeit in der Verfassung verankert wird, unmittelbar Einfluss zu 

nehmen, wenn es wieder einmal darum geht, dass Zuständigkeiten, die bisher bei den 

Ländern lagen, über den Bund de facto irreversibel an die EU abgegeben werden sol

len. Das ist eine Stärkung dieses Hohen Hauses, dieses Parlaments. Diese Verfas

sungsänderung ist ein wichtiges Zeichen.

Meine Damen und Herren, dass sich die Landtagsfraktionen der CSU, der SPD, der 

FREIEN WÄHLER und der FDP in all diesen wichtigen Fragen auf den heute zur Ab

stimmung stehenden gemeinsamen Gesetzentwurf verständigt haben, macht deutlich, 

dass über Fraktions- und Parteigrenzen hinweg breiter Konsens hinsichtlich der Auf

nahme dieser Bestimmungen in die Verfassung besteht. Es kann kein Zweifel daran 

bestehen, dass der erste Anschub dazu mit der Rede des Parteivorsitzenden der CSU 

Horst Seehofer am Aschermittwoch vor zwei Jahren gegeben worden ist. Herr Kollege 

Schindler, ich kann es nur bedauern, dass es aus Ihrer Sicht unvorstellbar ist, beim 

politischen Aschermittwoch in der Passauer Dreiländerhalle auch Staatstragendes und 

Zukunftsweisendes zu äußern. Wenn es bei SPD-Veranstaltungen am Aschermitt

woch ausgeschlossen ist, Staatstragendes und Zukunftsweisendes zu äußern, dann 

bedaure ich das.

(Heiterkeit des Abgeordneten Alexander König (CSU))

Bei der CSU ist das eher die Regel.

(Beifall bei der CSU)

Das will ich ausdrücklich unterstreichen.

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN – Unruhe – Glocke des Präsidenten)
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Sofern der Landtag die Änderung heute beschließt, könnten die dann notwendigen 

Volksentscheide zusammen mit der Landtagswahl am 15. September durchgeführt 

werden. Im Jahr 2003 haben wir das genauso organisiert. Nach dem zur Beschluss

fassung unterbreiteten Gesetzentwurf sind die einzelnen Gesetze zur Änderung der 

Verfassung dem Volk getrennt zur Entscheidung vorzulegen. Wir haben einen ent

sprechenden Entwurf ausgearbeitet. Ich stelle ihn den Kolleginnen und Kollegen gerne 

zur Verfügung. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger werden in fünf getrennten Ab

stimmungen, aber auf einem Stimmzettel darüber entscheiden können.

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie nachdrücklich um Zustimmung zu dem vorlie

genden Gesetzentwurf. Er ist gut für die Zukunft unseres Freistaates Bayern.

(Beifall bei der CSU, der FDP und den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Weitere 

Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Aussprache zu diesem Gesetzent

wurf zur Verfassungsänderung geschlossen.

Wir kommen zur Abstimmung. Ich weise darauf hin, dass zur Annahme eines Gesetz

entwurfes, mit dem die Verfassung geändert werden soll, gemäß Artikel 75 Absatz 2 

unserer Verfassung in Verbindung mit § 56 Satz 4 der Geschäftsordnung bei der 

Schlussabstimmung eine Zweidrittelmehrheit der Mitgliederzahl des Hauses erforder

lich ist.

Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf auf Drucksache 16/15140 und die Be

schlussempfehlung des federführenden Ausschusses für Verfassung, Recht, Parla

mentsfragen und Verbraucherschutz auf Drucksache 16/17148 zugrunde. Der feder

führende und endberatende Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und 

Verbraucherschutz empfiehlt Zustimmung mit der Maßgabe, dass in Artikel 6 § 2 als 

Datum des Inkrafttretens der "1. Juli 2013" eingefügt wird. Wer dem Gesetzentwurf mit 

dieser Ergänzung zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die 

Fraktionen der CSU, der FREIEN WÄHLER, der FDP und der SPD. Gegenstimmen? – 
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Das ist die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Zwei 

Stimmenthaltungen. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, treten wir gemäß § 56 der Ge

schäftsordnung unmittelbar in die Schlussabstimmung ein. Die Schlussabstimmung ist 

gemäß § 127 Absatz 2 der Geschäftsordnung in namentlicher Form durchzuführen. 

Darauf habe ich eingangs der Debatte hingewiesen. Der Abstimmung liegt der Ge

setzentwurf in der Fassung des endberatenden Ausschusses zugrunde. Für die 

Stimmabgabe sind Urnen auf beiden Seiten des Plenarsaals im Bereich der Eingangs

türen und auf dem Stenografentisch bereitgestellt. Ich mache nochmals darauf auf

merksam, dass es sich um ein verfassungsänderndes Gesetz handelt, das gemäß Ar

tikel 75 Absatz 2 unserer Verfassung einer Zweidrittelmehrheit der Mitgliederzahl des 

Bayerischen Landtags, also der Zustimmung von mindestens 125 Mitgliedern des 

Hauses bedarf.

Mit der Stimmabgabe kann nun begonnen werden. Hierfür sind zehn Minuten vorgese

hen.

(Namentliche Abstimmung von 10.08 bis 10.18 Uhr)

Die zehn Minuten sind um. Die Stimmabgabe ist abgeschlossen. Die Sitzung wird zur 

Ermittlung des Abstimmungsergebnisses wegen der Bedeutung der Angelegenheit un

terbrochen.

(Unterbrechung von 10.18 bis 10.21 Uhr)

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich nehme die Sitzung wieder auf und gebe das 

Ergebnis der namentlichen Abstimmung bekannt. Es waren 125 Zustimmungen erfor

derlich. Es wurden 131 Ja-Stimmen abgegeben. Es wurden 13 Nein-Stimmen abgege

ben. Zwei Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten. Ich stelle fest, dass die An

zahl der notwendigen Stimmen zur Änderung der Verfassung vorliegt. Das Gesetz ist 
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damit durch den Bayerischen Landtag angenommen. Es trägt den Titel: "Gesetz zur 

Änderung der Verfassung des Freistaats Bayern".

(Abstimmungsliste siehe Anlage 1)

Im Herbst dieses Jahres werden die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes zusam

men mit der Landtagswahl hierüber endgültig entscheiden.

(Allgemeiner Beifall)
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